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Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (Datenaustausch, Risikoausgleich):  

Vernehmlassungsantwort 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 17. November 2021 haben Sie den Kanton Zug eingeladen, bis am 3. März 

2022 zur Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (Datenaustausch, Risikoausgleich) 

Stellung zu nehmen. Das Geschäft wurde zur direkten Erledigung an die Gesundheitsdirektion 

überwiesen. 

 

Gerne äussern wir uns wie folgt: 

 

Wir begrüssen, dass mit Art. 6b E-KVG eine Grundlage für den Datenaustausch zwischen 

Kantonen und Versicherern geschaffen wird, um die Überprüfung der Einhaltung der Versiche-

rungspflicht zu vereinfachen sowie Doppel- und Mehrfachversicherungen zu vermeiden.  

 

Bei der Erarbeitung der entsprechenden Ausführungsverordnung ersuchen wir Sie um einen 

engen Einbezug der Kantone und Versicherer sowie um die Berücksichtigung der Anliegen der 

Gemeinden, welche mit der Kontrolle der Einhaltung der Versicherungspflicht betraut sind. 

 

Des Weiteren sind wir grundsätzlich einverstanden, dass mit Art. 49a Abs. 5 und Art. 61 

Abs. 5 E-KVG eine Grundlage für den Austausch von Daten zur Bestimmung des Wohnorts der 

versicherten Person geschaffen wird. Dies bedeutet jedoch kein Präjudiz für eine allfällige Zu-

stimmung zur Übertragung der Wohnsitzkontrolle an die Versicherer im Rahmen der EFAS-Vor-

lage. Eine solche Aufgabenübertragung wäre separat zu beurteilen. 

 

Betreffend den Risikoausgleich begrüssen wir den Vorschlag, künftig auch OKP-Versicherte, 

die im Ausland wohnen und einen engen Bezug zur Schweiz haben, einzubeziehen.  Ebenso 

unterstützen wir die übrigen Änderungen im Zusammenhang mit dem Risikoausgleich. 
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Wie von Ihnen gewünscht, geben wir Ihnen nachfolgend die Kontaktdaten der bei uns zuständi-

gen Person bekannt: 

Christof Gügler, Beauftragter für gesundheitspolitische Fragen, Gesundheitsdirekt ion,  

E-Mail: christof.guegler@zg.ch, Telefon 041 728 38 94. 

 

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Gesundheitsdirektion  

 

sign. 

 

Martin Pfister   

Landammann  

 

 

Kopie per E-Mail an: 

‒ aufsicht-krankenversicherung@bag.admin.ch (als PDF- und Word-Dokument) 

‒ gever@bag.admin.ch (als PDF- und Word-Dokument) 

‒ Staatskanzlei (info.staatskanzlei@zg.ch) 

 


